
 
 

 

Widerruf der Vollmacht 
 

 

für die ordentliche Hauptversammlung der Biofrontera AG, Leverkusen, 

am Donnerstag, den 28. Mai 2020, um 11:00 Uhr, 

die als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird, d.h. ohne physische Präsenz 

der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten 
 
 
Ich/Wir  ........................................................... ....................................................................... 
  (Name, Vorname / Firma)   (PLZ, Wohnort / Sitz) 
 

widerrufe(n) hiermit meine/unsere 
 

  der Stimmrechtvertreterin der Gesellschaft 
 
(oder) 
 

  an: 
………………………………………………………………………………………………….. 

  Name, Vorname bzw. Firma, PLZ, Wohnort bzw. Sitz des Bevollmächtigten 

 

erteilte Vollmacht zur Vertretung betreffend die ordentliche Hauptversammlung der Biofrontera AG am 
28. Mai 2020. 

 

______________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift bzw. Person des Erklärenden 
 

Bitte geben Sie uns hier Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an (Angabe freiwillig): 

 

________/_____________________ 

  



 
 

 

Hinweise: 

 

1. Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten 

Gemäß § 1 des COVID-19-Gesetzes hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, dass die 
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung 
abgehalten wird. Die Abhaltung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ist zulässig, wenn 

− die Bild- und Tonübertragung der gesamten Versammlung erfolgt, 

− die Stimmrechtsausübung der Aktionäre über elektronische Kommunikation (Briefwahl oder elektronische Teilnahme) 
sowie Vollmachtserteilung möglich ist, 

− den Aktionären eine Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt wird, 

− den Aktionären, die ihr Stimmrecht ausgeübt haben, in Abweichung von § 245 Nummer 1 AktG unter Verzicht auf das 
Erfordernis des Erscheinens in der Hauptversammlung eine Möglichkeit zum Widerspruch gegen einen Beschluss der 
Hauptversammlung eingeräumt wird. 

Der Gesetzgeber hat es ausdrücklich als zulässig angesehen, dass der Stimmrechtsvertreter der Gesellschafter vor Ort an der 
Hauptversammlung als Vertreter von Aktionären teilnimmt. Die Ausübung des Stimmrechts durch Aktionäre oder durch 
Bevollmächtigte kann ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter erfolgen. Eine elektronische Teilnahme an der Versammlung durch Aktionäre oder durch 
Bevollmächtigte im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG ist nicht möglich. 

2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts  

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung ihres Stimmrechts – persönlich oder durch 
Bevollmächtigte – sind gemäß § 20 Absatz 2 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich mindestens sechs Tage 
vor der Hauptversammlung (der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen), also bis 
Donnerstag, den 21. Mai 2020, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft anmelden und am Tage der Hauptversammlung im 
Aktienregister eingetragen sind. Die Anmeldung hat schriftlich (§ 126 BGB) oder in Textform (§ 126b BGB) zu erfolgen. Die 
Anmeldung muss der Gesellschaft in deutscher oder englischer Sprache unter der nachstehenden Adresse per Brief, Telefax 
oder E-Mail zugehen: 

Biofrontera AG 
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München  

oder unter der Telefax-Nummer +49 (0) 89-210 27 288  

oder unter der E-Mail-Adresse namensaktien@linkmarketservices.de 

Die Anmeldung kann zudem auch auf elektronischem Weg unter Verwendung des von der Gesellschaft unter 

 

www.biofrontera.com  
im Bereich "Investoren / Hauptversammlung" 

 

angebotenen passwortgeschützten Aktionärs-Portals („Aktionärs-Portal“) erfolgen.  

Die Unterlagen zur Anmeldung, die Tagesordnung zur Hauptversammlung und Informationen zur Nutzung des Aktionärs-Portal 
nebst den Zugangsdaten wird die Gesellschaft den Aktionären übermitteln, die es verlangen oder zu Beginn des 14. Tages vor 
der Versammlung (14. Mai 2020, 0:00 Uhr) als Aktionär im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Auch neue 
Aktionäre, die nach dem 14. Mai 2020, 0:00 Uhr in das Aktienregister eingetragen werden, können sich gemäß den oben 
genannten Möglichkeiten, nicht jedoch über das Aktionärs-Portal, zur Hauptversammlung anmelden. Sie erhalten die 
Zugangsdaten zum Aktionärs-Portal nach erfolgter Anmeldung. 

Aus abwicklungstechnischen Gründen werden in der Zeit von 22. Mai 2020 bis zum 28. Mai 2020 (jeweils einschließlich) keine 
Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen. Deshalb entspricht der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der 
Hauptversammlung dem Stand nach der letzten Umschreibung am 21. Mai 2020. 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt nach § 67 Absatz 2 Satz 1 AktG als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister 
eingetragen ist. Für das Teilnahmerecht sowie für die Anzahl der einem Teilnahmeberechtigten in der Hauptversammlung 
zustehenden Stimmrechte ist demgemäß der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung 
maßgeblich. Der Handel mit Aktien wird durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert. Auch nach erfolgter 
Anmeldung können Aktionäre daher über ihre Aktien weiter frei verfügen. Da im Verhältnis zur Gesellschaft als Aktionär nur gilt, 
wer als solcher am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen ist, kann eine Verfügung jedoch Auswirkungen 
auf die Teilnahmeberechtigung eines Aktionärs haben. 

Intermediäre sowie sonstige diesen gemäß § 135 Absatz 8 AktG gleichgestellte Personen (insb. Aktionärsvereinigungen und 
Stimmrechtsberater) dürfen das Stimmrecht für Aktien, die ihnen nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister 
eingetragen sind, nur aufgrund einer Ermächtigung ausüben. Einzelheiten zu dieser Ermächtigung finden sich in § 135 AktG. 

Inhaber von American Depositary Shares (ADS) erhalten die relevanten Unterlagen von der Bank of New York Mellon 
(Depositary). 

3. Stimmabgabe durch Briefwahl  

Die Ausübung des Stimmrechts kann im Wege elektronischer Kommunikation erfolgen („Briefwahl“). Auch hierzu ist eine 
rechtzeitige Anmeldung gem. den Bestimmungen in vorstehender Ziffer 2. und Eintragung im Aktienregister erforderlich. Die 
Briefwahl kann (einschließlich Widerruf bzw. Änderung der Stimmabgabe) elektronisch über das Aktionärs-Portal bis zum 
Beginn der Abstimmungen in der Hauptversammlung erfolgen. 



 
 

 

4. Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

Wir bieten unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter 
(Stimmrechtsvertreter) mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. Auch hierzu ist eine rechtzeitige Anmeldung 
nach den vorstehenden Bestimmungen in Ziffer 2. und Eintragung im Aktienregister erforderlich. Soweit die 
Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. 
Ohne entsprechende Weisung dürfen die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der 
Textform. Für die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen kann das zusammen 
mit den Einladungsunterlagen den Aktionären zugesandte oder das auf der Internetseite www.biofrontera.com im Bereich 
"Investoren / Hauptversammlung" zur Verfügung gestellte Vollmacht- und Weisungsformular verwendet werden.  

Die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen kann zudem auf elektronischem Weg 
über das Aktionärs-Portal bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung erfolgen. 

Vollmachten und Weisungen, die nicht über das Aktionärs-Portal erteilt werden, müssen bis spätestens 27. Mai 2020, 24:00 
Uhr, per Post, per Fax oder per E-Mail unter folgender Adresse zugehen: 

Biofrontera AG 
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München  

oder unter der Telefax-Nummer +49 (0) 89-210 27 288  

oder unter der E-Mail-Adresse namensaktien@linkmarketservices.de 

Für einen Widerruf der Vollmachterteilung an einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie für die 
Änderungen von Weisungen gelten die vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der Übermittlung und zu den 
einzuhaltenden Fristen entsprechend. 

5. Bevollmächtigung anderer Personen als der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch einen Intermediär oder eine Vereinigung von Aktionären, 
ausgeübt werden. Auch diese Bevollmächtigten können das Stimmrecht in der virtuellen Hauptversammlung aber nur durch 
Briefwahl oder durch Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. Auch hierzu ist eine 
rechtzeitige Anmeldung nach den vorstehenden Bestimmungen in Ziffer 2. und Eintragung im Aktienregister erforderlich. 

Für die Form von Vollmachten, die nicht an Intermediäre bzw. gemäß § 135 Absatz 8 insoweit gleichgestellte Personen oder 
Vereinigungen (insbesondere Aktionärsvereinigungen), sondern an Dritte erteilt werden, gilt gemäß § 23 der Satzung: Die 
Vollmacht kann jedenfalls schriftlich oder per Telefax erteilt werden, etwaige andere im Gesetz geregelte Formen für die 
Erteilung der Vollmacht, ihren Widerruf und den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft werden durch die 
Satzung nicht eingeschränkt. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 
Gesellschaft kann daher nach § 134 Absatz 3 AktG auch in Textform erfolgen. 

Für die Erklärung einer Vollmachterteilung gegenüber der Gesellschaft, ihren Widerruf und die Übermittlung des Nachweises 
einer erklärten Vollmacht bzw. deren Widerrufs stehen die unter Ziffer 2. genannte Anschrift und Telefaxnummer zur Verfügung 
sowie die folgende E-Mail-Adresse: namensaktien@linkmarketservices.de 

Zudem können eine Vollmachtserteilung und ein Widerruf der Vollmacht auch über das Aktionärs-Portal erfolgen.  

Werden Intermediäre bzw. diesen gemäß § 135 Absatz 8 insoweit gleichgestellte Personen oder Vereinigungen (insbesondere 
Aktionärsvereinigungen) bevollmächtigt, haben diese die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten (§ 135 AktG). Wir empfehlen 
unseren Aktionären, sich bezüglich der Form der Vollmachten mit den Genannten abzustimmen.  


